
Der Thomas/Putzo 2025. 
Jetzt auch als KI-basierte Online-Anwendung.

Thomas/Putzo
ZPO · Zivilprozessordnung

46. Auflage. 2025. Rund 3000 Seiten. 
In Leinen € 75,–
ISBN 978-3-406-82678-8

 beck-shop.de/37762587

 
Thomas/Putzo
ZPO Chat-Book 2025

Print-Ausgabe + Online-Anwendung
FRAG DEN THOMAS/PUTZO. 2025. Inklusive 
Thomas/Putzo-Karte 2025 zur Freischaltung der 
Anwendung bis 31.5.2026.
€ 105,–
ISBN 978-3-406-83700-5

 beck-shop.de/38722956

 NEU 
im April 2025

FRAG DEN THOMAS/PUTZO ist ein Produkt des Verlags C.H.BECK – powered by LDA Legal Data Analytics GmbH  

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 178042

Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Folgen Sie uns auf    Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

Mit Rechtsstand Ende Februar 2025
berücksichtigt der Thomas/Putzo alle wichtigen Änderungs
gesetze, darunter: 

	� Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz
	� PostrechtsmodernisierungsG
	� Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenz

technik
	� Zweites Gesetz zur Reform des KapitalanlegerMusterver

fahrensG
	� OZGÄnderungsG
	� JustizstandortStärkungsG
	� Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens 

beim BGH

NEU: Zusätzlich sind jetzt auch Erläuterungen zum Verbrau-
cherrechtedurchsetzungsgesetz (VDuG) enthalten.

... ein Juwel unter der Vielzahl der vorhandenen ZPO-
Kommentare.

Prof. Udo Hintzen, in: Der deutsche Rechtspfleger 9/2024, zur 
Vorauflage

Jetzt auch als Chat-Book
 � Suche mittels Stichwörtern nach Fundstellen im Thomas/
Putzo oder Direktsuche nach Randnummern

 � Fragen stellen und Dialoge führen, um KI-generierte Antwor-
ten auf Basis der Inhalte der 46. Auflage 2025 zu erhalten

 � Erstellen von Entwürfen juristischer E-Mails und Schriftsätzen
 � Zugriff auf verlinkte Dokumente in beck-online.DIE DATENBANK 
(sofern vorhanden), ohne beck-online-Kunde oder -Kundin zu 
sein

 � Auflagengebundene Laufzeit und somit kein Abo. Die 
 Nutzung endet für die 46. Auflage 2025 automatisch mit 
dem 31.5.2026; keine Kündigung nötig.
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